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Antrag auf Erlass des Studienbeitrages 
 
An die 
Vizerektorin für Kunst und Lehre 
der Akademie der bildenden Künste Wien 

 

Matrikelnummer 

 

Familien- und Vorname(n)  
 

Straße, Hausnummer, Stiege, Stock, Tür 
 

Postleitzahl, Ort 
 

Telefonnummer E-mail 

Ich ersuche um Erlass des Studienbeitrages für das ............................-Semester 20..../ ….. und das  

……………………………-Semester 20……/ .............................  

 

 da ich wegen Schwangerschaft mehr als zwei Monate am Studium gehindert bin. 
 Nachweis: Bestätigung eines Facharztes 

 da ich wegen Krankheit mehr als zwei Monate am Studium gehindert bin. 
 Nachweis: Bestätigung eines Facharztes 

 da ich mich überwiegend der Betreuung von Kindern bis zum 7. Geburtstag widme. 
 Nachweis: Geburtsurkunde des Kindes, Meldezettel der/des Studierenden und des Kindes,  
 eidesstattliche Erklärung siehe unten 

 da ich wegen Präsenz-/Zivildienst mehr als zwei Monate am Studium gehindert bin. 
 Nachweis: Bestätigung des Militärkommandos bzw. der Zivildienstserviceagentur 
 da bei mir nach bundesgesetzlichen Bestimmungen eine Behinderung von zumindest 50% 

festgestellt ist. 
 Nachweis: Behindertenpass des Bundessozialamtes 

 da ich BezieherIn einer österreichischen Studienbeihilfe gem. Studienförderungsgesetz bin. 
 Nachweis Bescheid Studienbeihilfenbehörde 

        aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten im Zusammenhang mit COVID-19  
 Nur einmalig für das Wintersemester 2020/21 für Studierende, die die im  

Rektoratsbeschluss  vom 27.10.2020 festgelegten Bedingungen erfüllen (siehe Seite 3). 
 Nur mit Abgabe der vollständig ausgefüllten eidesstattlichen Erklärung (siehe Seite 4). 

            Nachweise auf Anfrage:  

 individuelle Schilderung d. veränderten finanziellen Situation (det. Darstellung vergangener 
u. aktueller Einnahmen inkl. Dienstgeber/Auftraggeber, Gründe für den Entfall,...) 

 aktueller Versicherungsdatenauszug (online erhältlich beim zuständigen 
Sozialversicherungsträger) 

 
 
 
 

Datum  Unterschrift 
 
Eidesstattliche Erklärung im Falle des Erlasstatbestandes der Betreuung von Kindern: 
Ich erkläre eidesstattlich, dass das Kind, dessen Meldezettel und Geburtsurkunde ich mit diesem 
Antrag vorlege, überwiegend von mir betreut wird. 
 
 
 
 

Datum  Unterschrift 
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Zur Kenntnisnahme des_der Studierenden: 

Fristen 
Der Antrag auf Erlass des Studienbeitrags ist bis längstens 30. November bzw. 30. April des betreffenden 
Semesters zu stellen.  Wenn die erforderlichen Nachweise nicht fristgerecht erbracht werden können, ist der 
Studienbeitrag zu entrichten. 

Zu erbringende Nachweise 
Für den Nachweis der Gründe gemäß § 92 Abs. 1 Z 4, 5 und 6 Universitätsgesetz 2002 gilt Folgendes: 
1. Die Hinderung am Studium durch mehr als zwei Monate durch Krankheit oder Schwangerschaft (§ 92 

ist durch eine entsprechende fachärztliche Bestätigung nachzuweisen. 
2. Die überwiegende Betreuung von Kindern bis zum 7. Geburtstag oder einem allfälligen späteren  

Schuleintritt ist durch folgende Dokumente nachzuweisen: 
-Geburtsurkunde des Kindes, 
-Meldezettel der oder des Studierenden, 
-Meldezettel des Kindes, wobei die angegebene Adresse mit der Adresse der oder des Studierenden  
übereinstimmen muss, und 
- eidesstattliche Erklärung der oder des Studierenden, dass das Kind überwiegend von ihr oder von ihm 
 betreut wird. 

3. Die Behinderung gemäß § 92 Abs. 1 Z 6 des Universitätsgesetzes 2002 ist durch den Behindertenpass 
 des Bundessozialamtes nachzuweisen. 

4. Nachweis Bescheid Studienbeihilfenbehörde 
 
Die Erlasstatbestände gemäß § 92 Abs. 1 Z 1, 2, 3, 4 und 6 des Universitätsgesetzes 2002 sind für jene 
Semester nachzuweisen, für die der Erlass des Studienbeitrages beantragt wird. 
Fremdsprachige Nachweise haben die erforderlichen Beglaubigungen nachzuweisen. 
 
Obige Informationen zur Kenntnis genommen: 
 
Datum Unterschrift 
 des_der Studierenden 
 
Dem Antrag werden die erforderlichen Nachweise beigelegt. 
 

Von der Universität auszufüllen 

 
Entscheidung der Vizerektorin für Kunst und Lehre 
 
 Für das   .......................... Semester 20..  Für das Studienjahr 20….. 
 
   Für das Sommersemester 20.. 
   und das Wintersemester 20….. 
 
 
wird der Erlass des Studienbeitrages  genehmigt 
 
   bis auf weiteres genehmigt 
 
   nicht genehmigt 
 
Begründung im Falle der Nichtgenehmigung: 
 
 
 
 
 
 
Datum:  Mag. Dr. Ingeborg Erhart 
  Vizerektorin für Kunst und Lehre 
 
 
 
Die Entscheidung über den Antrag wird im Studienblatt vermerkt!  
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Einstimmiger Rektoratsbeschluss vom 27. Oktober 2020 

Außerordentlicher Studienbeitragserlass Wintersemester 2020/21 

 

Aufgrund der andauernden COVID-Krise und den damit verbundenen erschwerten Bedingungen für 

Studierende, den vorgeschriebenen Studienbeitrag zu finanzieren, wird einmalig für das 

Wintersemester 2020/21 durch das Rektorat verordnet:  

 

Studierenden, die gemäß § 91 Abs. 2 UG zur Zahlung eines Studienbeitrags in Höhe von EUR 

726,72 verpflichtet sind, kann auf Antrag der Studienbeitrag erlassen werden, wenn sie die 

vorgesehene Studienzeit im Sinne von § 91 Abs. 1 UG nicht um mehr als zwei Semester 

überschreiten oder nicht länger als zwei Semester prüfungsinaktiv sind. 

Voraussetzung für diesen Erlass ist die Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung darüber, dass die 

Zahlung des vorgeschriebenen Studienbeitrags wirtschaftlich unmöglich bzw. nur unter 

gravierender Beeinträchtigung der Lebensumstände möglich wäre. Die_Der Antragsteller_in hat 

zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes beizutragen und die hierfür erforderlichen 

Unterlagen auf Nachfrage vorzulegen. 
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Eidesstattliche Erklärung 

 

Beilage zum Antrag auf Erlass des Studienbeitrages aufgrund 

wirtschaftlicher Schwierigkeiten im Zusammenhang mit COVID‐19 

 

 

Matrikelnummer 
 
 
 

Nachname, Vorname 
 
 
 

Geburtsdatum 

 

Die_Der Antragsteller_in hat zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes beizutragen und 
die hierfür erforderlichen Unterlagen auf Nachfrage vorzulegen. 
 

Ich erkläre hiermit eidesstattlich, dass die Zahlung des vorgeschriebenen Studienbeitrags für mich 

aufgrund der aktuellen COVID‐19‐Situation wirtschaftlich unmöglich bzw. nur unter gravierenden 

Beeinträchtigungen meiner Lebensumstände möglich wäre. 

 

Datum 
 
 
 

Unterschrift 

 

 


